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Als Elternvertreter von hörgeschädigten Schüler/innen, mit 

und ohne Gebärdensprache, sowie Schüler/innen mit audi-

tiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (=AVWS)

•	 sehen wir weiteren Aufklärungsbedarf zur Beschulung 

	 unserer Kinder, 

•	 weisen wir auf die besonderen Bedürfnisse von  

	 Kindern mit einer Hörschädigung hin, die bei der 

 	 Umsetzung von Inklusion beachtet werden müssen 

	 und 

•	 fordern von allen Verantwortlichen umgehende  

	 Verbesserungen im Sinne der UN-Behinderten- 

	 rechtskonvention.

Die Schüler/innen mit Hörschädigung oder AVWS stellen 

eine heterogene Gruppe dar. 

Es gilt die Weichen zu stellen, dass individuelle Bildungswe-

ge stattfinden können. Wir fordern alle Verantwortlichen 

aus dem Kultusministerium, der Schulträgerschaft und den 

Schulleitungen gleichermaßen zu einem konstruktiven  

Dialog auf.

Zum Hintergrund

Das heutige Schulsystem sieht vor, dass alle ca. 2000 hes-

sischen Schüler/innen mit Hörschädigung oder AVWS von 

den vier überregionalen Beratungs- und Förderzentren 

(ÜBFZ) mit Förderschwerpunkt Hören betreut werden.

Ca. 600 Schüler/innen besuchen direkt eine der vier För-

derschulen. Zusätzlich besuchen ca. 1400 Schüler/innen 

wohnortnahe allgemeine Schulen und werden im Rahmen 

der vorbeugenden Maßnahmen betreut. 

Die Hörbeeinträchtigungen variieren von leichter Hör-

schwäche bis Gehörlosigkeit. Ein großer Teil der Schüler/in-

nen ist mit Hörgeräten oder Cochlea Implantaten versorgt. 

Neben der Lautsprache ist die Deutsche Gebärdensprache 

häufig genutzte Kommunikationsform.

Lücken und Defizite im hessischen Schulsystem

Das Beratungsangebot der ÜBFZ und das Förder-

angebot der RBFZ sind unzureichend: Eine flächen-

deckende unterrichtliche Förderung ambulant betreuter 

Schüler ist aufgrund der stark begrenzten personellen 

Möglichkeiten und der Vielzahl der Schüler heute nicht 

möglich. Eine Beratung der Schüler und Mitschüler, Lehr-

kräfte und Eltern findet zu häufig gar nicht, kaum oder zu 

wenig statt.

•	 Eklatante Informationslücken: Höheren Beratungs- 

und damit auch Personalbedarf gibt es bspw. im Hinblick 

auf die Besonderheiten der Beschulung hörgeschädigter/

AVWS Schüler/innen, raumakustische Sanierungsmög-

lichkeiten, technische Hilfsmittel und deren Anwendung, 

Schriftdolmetscher und Gebärdensprachdolmetscher, 

Schulassistenz/Inklusionshelfer, Nachteilsausgleiche, etc.

•	 Hör- und kommunikationsspezifische Barriere-

freiheit ist weder an Förderschulen, die zumindest raum-

akustische Barrierefreiheit bieten, noch allgemeinen Schu-

len flächendeckend gewährleistet. 

•	 Die Lehrer/innen an allgemeinbildenden Schulen sind 

häufig nicht ausreichend auf inklusiven Unterricht 

vorbereitet.

•	 Es fehlt an Zeit und Raum für spezielle Maßnahmen 

zur Identitätsbildung der betroffenen Schüler/innen, 

um einen selbsbewussten Umgang mit ihrer eigenen Be-

hinderung zu entwickeln.

 

Bildungsrelevante Bedürfnisse von Kindern mit  

einer Hörbeeinträchtigung

Gemeinsam mit hessischen Vereinen, Selbsthilfegruppen 

und Initiativen, fordern wir: 

1.	Personelle Ressourcen für die Einhaltung des in der 

Verordnung für sonderpädagogische Förderung ver-

ankerten Betreuungsschlüssels bei den vorbeugenden 

Maßnahmen von mindestens 1:32, VOSB § 26 (4) sicher-

zustellen. Eine weitere Aufstockung des Budgets für eine 

standardisierte, qualifizierte, ambulante Betreuung der 

Schüler, Eltern und Pädagogen ist dringend erforderlich. 

Ziel: 3-5 Stunden pro Schüler pro Woche. 

2.	Zeitgemäße Handlungsempfehlungen für:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik. 

Diese müssen in Schulen, in denen hörgeschädigte 

Schülerinnen unterrichtet werden, Pflicht sein. Die An-

tragstellung müssen unbürokratischer und einheitlich 

geregelt werden. Die Eltern und die ÜBFZ mit dem 

Schwerpunkt Hören sind bei allen raumakustischen Pla-

nungen zu beteiligen.

- Maßnahmen im Unterricht zur Barrierefreiheit, z.B. eine 

optimale Beleuchtung und Sitzordnung.

3.	Kleinere Klassen für Hörgeschädigte. Da die Anzahl 

der Kinder entscheidend die Geräuschkulisse bestimmt, 

darf die Klassenstärke nicht über 15 Kindern liegen.

4.	Die Anerkennung der Deutschen Gebärden- 

sprache (DGS) als Muttersprache (L1), die Gleichstel-

lung von DGS im hessischen Schulgesetz zu anderen 

Herkunftssprachen, sowie gemäß § 13 HSchG bei Schul-

abschlüssen Kenntnisse der Deutschen Gebärdenspra-

che als Kenntnisse in einer Fremdsprache zu werten.

5.	Bereitstellung von DGS Sprachangeboten an 

Förderschulen wie allgemeinen Schulen.

6.	Die Übernahme der Kosten für technische 

Hilfen sowie für fachlich qualifizierte personelle Hilfen 

wie z.B. Schulbegleiter, Schrift- oder Ge-

bärdensprachdolmetscher, müssen un-

bürokratisch zwischen Krankenkassen,  

Schulträgern und Sozialamt abgestimmt werden.

7.	Fachberatung und -schulung der Lehrkräfte wie 

Schulbegleiter an allgemeinen Schulen z.B. durch 

standardisierte, regelmäßige Fortbildungsveranstaltun-

gen in Hörgeschädigten- bzw. Audiopädagogik,

8.	Identitätsarbeit: Inklusion kann nur gelingen, wenn 

hörgeschädigte Kinder und Jugendliche sowie Schüler/

innen mit AVWS selber ihre Behinderung akzeptieren 

und einen selbstbewussten, offenen Umgang damit  

finden. Hierfür sind wichtig:

- die Förderung des Austauschs mit Gleichbetroffenen 

durch regionale Angebote, 

- die ganzheitliche interdisziplinäre Beratung der Schü-

ler/innen, Eltern und Lehrkräfte in Bezug auf soziale, per-

sönliche Aspekte gelingender Identitätsarbeit bereits 

ab der Frühförderung. Hierbei sind neben qualifizierten 

Hörgeschädigtenpädagogen auch Sozialpädagogen 

und/oder Audiotherapeuten hinzuzuziehen.

- Hörgeschädigtenkunde, die Hör- und Kommunikati-

onstaktik beinhaltet, ist allen hörgeschädigten Schülern 

anzubieten.

9.	Transparenz über die Erfahrungen der Modellre-

gionen Wiesbaden und Wetteraukreis/Hochtaunuskreis 

und landesweite Förderung von Schwerpunktschulen 

ab Klasse 5 zur Vermeidung des Einzelkämpferstatus 

und Bündelung von Ressourcen und Wissen im Um-

gang mit einer Hörschädigung bzw. AVWS.

10. Die Förderschulen sind heute noch eine wichtige Bil-

dungseinrichtung. Die Fachkompetenz und Unterstüt-

zung der überregionalen Beratungs- und Förderzentren 

mit Förderschwerpunkt Hören muss erhalten und wei-

terentwickelt werden.

Wir zählen auf das Engagement aller Verantwortli-

chen für die Belange unserer Kinder in Hessen und 

freuen uns über einen zeitnahen, umfassenden  

Maßnahmenplan. 
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